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Heinz Stoob (* 1919; † 1997) mutmaßt, Lothars Wendenzug von 
1114 habe Niels zum Einlenken in der Causa Knud Laward bewegt. 
Dadurch und durch die Tatsache, dass zwischen Haithabu-Schleswig 
und dem slavischen Siedlungsraum an der südwestlichen Ostseeküste 
vielfältige, nicht nur kriegerische Kontakte bestanden und dass Knud 
Laward um 1118 Ingeborg, die Tochter des Großfürsten Mstislaw I. 
von Kiew, heiratete29, begannen die Slaven also für diesen eine wichtige 
Rolle zu spielen, lange bevor der Nakonide Heinrich (von Alt-Lübeck) 
1127 umkam und er, Knud, wieder nach dem Bericht Helmolds wohl 
1129 von Lothar zum König über die Abodriten erhoben wurde30. Der 
Chronist führt aus, dass Knud den nunmehrigen römisch-deutschen 
König Lothar aufgesucht und (von ihm) mit multa pecunia das Kö­
nigtum der Abodriten gekauft habe. Infolgedessen habe Lothar ihm 
eine Krone aufs Haupt gesetzt, ut esset rex Obotritorum, und ihn als 
seinen Gefolgsmann angenommen31. Hinter dieser Umschreibung 
scheint sich die Kombination aus Tribut und Gefolgschaftseid zu ver­
bergen, die sich von der Verbindung aus Gefolgschaft und Lehen, wie 
sie im klassischen Lehnswesen begegnet32, spürbar unterscheidet, im 
12. Jahrhundert im Grenzbereich des Reiches, insbesondere aber im 
Raum der sogenannten Germania slavica, häufiger vorkommt33. Beide 
Beteiligten mussten an einer solchen „Krönung“ ein hohes Interesse 
haben: Knud Laward, um die Legitimation seiner neuen Herrschaft zu 
erhöhen, und Lothar, um einen weiteren Ehrenpunkt in seinem damals 
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